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Seit dem 15. Februar 2018 können junge Aus-
länderinnen und Ausländer der dritten Genera-
tion ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung 
stellen. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat 
das neue Gesetz 2017 mit über 60 % Ja-Stim-
men gutgeheissen. Es betrifft junge Ausländerin-
nen und Ausländer bis 25 Jahre (Art. 24a). Eine 
Übergangsregelung ermöglicht es zudem 26- bis 
35-Jährigen innert fünf Jahren ein Gesuch einzu-
reichen (Art. 51a).

Im Vorfeld dieser Abstimmung schätzte eine 
Studie von Philippe Wanner (2016)1, dass rund  
25 000 junge Ausländerinnen und Ausländer der 
dritten Generation von der neuen Bestimmung 
betroffen sein könnten.

1   Wanner, Philippe (2016). Etude sur les jeunes étranger-e-s 
de la troisième génération vivant en Suisse. Estimation 
statistique de la taille de cette population. Berne : Secrétariat 
d’Etat aux Migrations.

Bundesgesetz über das Schweizer  
Bürgerrecht (BüG) vom 20.06.2014,  
Stand am 15.02.20183

Art. 24a4 Personen der dritten  
Ausländergeneration
1) Das Kind ausländischer Eltern kann auf Ge-
such hin erleichtert eingebürgert werden, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a.  Mindestens ein Grosselternteil ist in der 
Schweiz geboren worden oder es wird glaub-
haft gemacht, dass er ein Aufenthaltsrecht er-
worben hat.
b.  Mindestens ein Elternteil hat eine Niederlas-
sungsbewilligung erworben, hat sich mindes-
tens zehn Jahre in der Schweiz aufgehalten und 

3   https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilati-
on/20092990/index.html

4   Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016  
(Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten  
Ausländergeneration), in Kraft seit 15. Febr. 2018 
(AS 2018 531; BBl 2015 769 1327).

hat mindestens fünf Jahre die obligatorische 
Schule in der Schweiz besucht.
c.   Das Kind wurde in der Schweiz geboren.
d.  Das Kind besitzt eine Niederlassungsbewilli-
gung und hat mindestens fünf Jahre die obliga-
torische Schule in der Schweiz besucht.
2) Das Gesuch ist bis zum vollendeten 25. Al-
tersjahr einzureichen.
3) Das eingebürgerte Kind erwirbt das Bürger-
recht der Wohngemeinde und des Wohnkan-
tons zum Zeitpunkt des Bürgerrechtserwerbs.

Art. 51a4 Übergangsbestimmung zur  
Änderung vom 30. September 2016
Personen der dritten Ausländergeneration, die 
bei Inkrafttreten der Änderung vom 30. Sep-
tember 2016 dieses Gesetzes das 26. Altersjahr 
erreicht und das 35. Altersjahr noch nicht voll-
endet haben sowie die Voraussetzungen von 
Artikel 24a Absatz 1 erfüllen, können nach dem 
Inkrafttreten während fünf Jahren ein Gesuch 
um erleichterte Einbürgerung stellen. 

Ein Jahr nach Inkrafttreten möchte die EKM wis-
sen, wo wir heute stehen. Wer hat durch das 
neue Verfahren die Einbürgerung erlangt? Woher 
kommen diese Personen? Welche demografi-
schen Eigenschaften haben sie? In welchen Kan-
tonen sind sie zu Hause? Welchen Hindernissen 
begegnen sie?

Die EKM beauftragte das Schweizerische Forum 
für Migrations- und Bevölkerungsstudien SFM, 
die vorhandenen Daten zu analysieren. Die Studie 
basiert vorwiegend auf Statistiken des Staatsse-
kretariats für Migration SEM.

Das vorliegende Dokument ist eine Kurzfassung 
mit den zentralen Befunden der Analyse. Die voll-
ständige Studie ist auf Französisch verfügbar.2

2   Rosita Fibbi (2019). Naturalisation facilitée des jeunes 
étrangers de la 3e génération. Une année de mise en oeuvre. 
https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/dokumentation/
studien.html. Berne: EKM.

Ein Jahr nach Inkrafttreten: Wo stehen wir heute?

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20092990/index.html#a24a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20092990/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20092990/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/as/2018/531.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2015/769.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20092990/index.html#a51a
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1065 Einbürgerungsgesuche

Am 15. Februar 2018 ist die erleichterte Einbür-
gerung in Kraft getreten. Innerhalb eines Jahres 
haben 3000  Ausländerinnen und Ausländer der 
dritten Generation ein deutliches Interesse an 
einer erleichterten Einbürgerung signalisiert, und 
1065 Personen haben ein Einbürgerungsgesuch 
gestellt. 

Staatsangehörige aus insgesamt 33 Ländern ha-
ben ein solches Gesuch beantragt. Knapp 80 % 
der Gesuche stammten von Staatsangehöri-
gen aus den vier Ländern Italien, Türkei, Ko-
sovo und Spanien.

Grafik 1: Gesuche um eine erleichterte Einbür-
gerung (Art. 24a und 51a) nach Ursprungsnatio-
nalität (in %), 15.02.2018 bis 15.02.2019.

Quelle: Daten SEM 2019

309 Einbürgerungen

Zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Janu-
ar 2019 haben 309 Personen der dritten Genera-
tion das Schweizer Bürgerrecht erhalten, darunter 
241 gestützt auf Art. 24a (78 %) und 68 gestützt 
auf Art. 51a (22 %).

Bei den bis und mit 25-Jährigen haben Angehö-
rige von EU/EFTA-Staaten 55 % der Gesuche ge-
stellt. Sie machen aber 72 % der gewährten Ein-
bürgerungen aus. Der Anteil der Einbürgerungen 
junger Drittstaatsangehöriger bis zum vollende-
ten 25. Lebensjahr beläuft sich auf 28 %, wobei 
diese Gruppe 45 % der Gesuche gestellt hat. 
Obwohl also beide Gruppen rund die Hälfte 
der Gesuche ausmachten, erlangten per 31. 
Januar 2019 Angehörige von EU/EFTA-Staa-
ten weitaus häufiger die Schweizer Staats-
bürgerschaft. 

Grafik 2: Erhalt der Schweizer Staatsbürgerschaft 
(Art. 24a und 51a) nach Ursprungsnationalität  
(in %), 01.02.2018 bis 31.01.2019.

Quelle: Daten SEM 2019
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Kanton Eingereichte 
G3-Gesuche*

%

Ständige ausländische 
Wohnbevölkerung nach 
Kanton am 31.12.2017**

%

Personen mit B- und C- 
Bewilligung, die die Ein-
bürgerungsbedingungen 
erfüllen, 2017***

%

AG 21.6 7.87 53.4

SG 10.5 5.69 53.5

SO 10.0 2.85 56.9

TG 9.5 3.18 51.4

BL 7.0 3.04 54.6

BE 6.5 7.84 49.0

Total 65.07 30.47 –

CH Durchschnitt 3.84 3.84 46.8

Quellen: * Daten SEM; ** Struktur der ständigen Wohnbevölkerung nach Kanton, am 31.12.2017 je-d-01.02.03.04; *** 
Ausländer/innen, die die Einbürgerungsbedingungen erfüllen, nach Geburtsort und Kanton, in %, 2017,  
su-d-01.05.07.08.07.02.

Tabelle 1: Einbürgerungsgesuche (Art. 24a und Art. 51a; 15.02.2018 - 15.02.2019) nach aus-
gewählten Kantonen, ständige ausländische Wohnbevölkerung und ausländische Personen, welche 
die Wohnsitzvoraussetzungen für die Einbürgerung erfüllen (in %).

Nachholbedarf in sechs Kantonen

Sechs Kantone weisen überdurchschnittlich viele 
Einbürgerungsgesuche auf: Zwei Drittel der Ein-
bürgerungsgesuche stammten von Personen mit 
Wohnsitz in den Kantonen AG, SO, TG, BL, SG 
und BE, die 30 % der schweizerischen ausländi-
schen Wohnbevölkerung auf sich vereinen (BFS 
2018a)1.

Die Vermutung liegt nahe, dass der Grund da-
für in der kantonalen Einbürgerungspolitik liegt. 
Die Forscherinnen und Forscher des Nationalen 
Forschungsschwerpunkts «nccr – on the move» 
haben Indikatoren entwickelt, welche die Inklu-
sivität der kantonalen Einbürgerungsgesetze nach 
folgenden fünf Kriterien beurteilen: Wohnsitz, 
Sprachkenntnisse, staatsbürgerliche und kulturel-
le Kenntnisse, Beachtung der Rechtsordnung und 
finanzielle Mittel (Arrighi und Piccoli 2018)2. 

1   BFS (2018a). «Structure de la population résidante perma-
nente par canton, au 31.12.2017».

2   Arrighi und Piccoli (2018). «SWISSCIT index on citizenship 
law in Swiss cantons: conceptualisation, measurement, ag-
gregation». nccr - on the move, Working Paper # 18.

Die führenden sechs Kantone weisen in mindes-
tens einem Kriterium restriktive Gesetzgebungen 
auf:
• Der Kanton AG zeichnet sich durch ein hohes 
Anforderungsniveau in allen Kriterien aus, insbe-
sondere auch in Bezug auf die finanziellen Mittel.
• Die Kantone SO, SG und TG sind in Bezug auf 
die Wohnsitzanforderungen besonders restriktiv.
• Der Kanton BL zeigt sich streng in Bezug auf 
die wirtschaftlichen Bedingungen und in einem 
geringeren Mass auch bezüglich des Wohnsitzes.
• Der Kanton BE ist liberal gegenüber jungen 
Einbürgerungswilligen, aber restriktiv gegenüber 
Erwachsenen.

Aus diesen Vergleichen lässt sich die plau-
sible Hypothese aufstellen, dass das neue 
Verfahren den Zugang zur Einbürgerung ins-
besondere in Kantonen mit einer restriktiven 
Gesetzgebung erleichtert. Einbürgerungswil-
lige Personen, die zuvor von einem Gesuch zu-
rückschreckten, weil sie die Erfüllung der notwen-
digen Voraussetzungen als schwierig erachteten, 
wagen es mit dem neuen erleichterten Verfahren, 
ein Gesuch zu stellen.
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Grafik 3: Einbürgerungsgesuche (15.02.2018 - 15.02.2019) und Einbürgerungen (01.02.2018 - 
31.01.2019) gemäss Art. 24a und Art. 51a, nach Geschlecht.

Quelle: Daten SEM 2019

Mehr Frauen als Männer haben ein Gesuch einge-
reicht. Dieses Übergewicht ist aber nur bei Einbür-
gerungswilligen unter 25 Jahren zu beobachten.
Bei den Erwachsenen im Alter zwischen 26 und 
34 Jahren ist das Verhältnis zwischen Männern 

Frauen stellten häufiger ein Gesuch

und Frauen ausgeglichener. Eingebürgert im er-
leichterten Verfahren der dritten Ausländergene-
ration wurden wiederum mehr Frauen als Män-
ner. Diese Tendenz ist auch beim ordentlichen 
Einbürgerungsverfahren zu beobachten.

Während rund 3000 Personen ein klares Interesse 
an der erleichterten Einbürgerung gezeigt haben, 
konnten bis anhin nur 309 Personen die Staats-
bürgerschaft erlangen. Die qualitative Erhebung 
mit rund 30 Befragten gibt einen Einblick in die 
Schwierigkeiten, welche bei der Erfüllung der An-
forderungen auftauchten. Während bei den EU/
EFTA-Bürgerinnen und -Bürgern keine grossen 
Hindernisse erwähnt werden, sahen sich Personen 
aus Drittstaaten insbesondere mit der Schwierig-
keit konfrontiert, nachzuweisen, dass ein Elternteil 
mindestens fünf Jahre die obligatorische Schule 
besucht hat. Dies kann auf die damalige Einwan-

derungsrealität zurückgeführt werden: Viele Gross-
eltern der dritten Ausländergeneration arbeiteten 
während Jahren als Saisonniers in der Schweiz. 
Der Familiennachzug war erst möglich, nachdem 
die Saisonbewilligung in eine Aufenthaltsbewilli-
gung umgewandelt worden war. Folglich zeigt sich 
auch, dass viele Eltern der Betroffenen als Jugendli-
che in die Schweiz kamen. Sie besuchten nur noch 
wenige Jahre die obligatorische Schule, hängten 
jedoch häufig eine Berufsbildung an. Die Anfor-
derungen zur erleichterten Einbürgerung sind 
offensichtlich nicht optimal auf diese Einwan-
derungsgeneration ausgerichtet.

Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Anforderungen
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